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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Veranstaltungen)
der WOW Museum München GmbH

1. Geltungsbereich; Vertragssprache

1.1. Diese Allgemeinen Geschä�sbedingungen (im Folgenden
„AGB“) regeln die Buchung, Vorbereitung und
Durchführung von Veranstaltungen im WOW Museum, Tal
27, 80331 München.

1.2. Die zwischen Ihnen als Unternehmer i.S.v. § 14 BGB und der
WOW Museum München GmbH (im Folgenden
„Betreiberin“) getroffenen Vereinbarungen ergeben sich
ausschließlich aus den vorliegenden AGB. Allgemeine
Geschä�sbedingungen von Ihnen gelten nicht. Sie finden
auch dann keine Anwendung, wenn die Betreiberin der
Einbeziehung nicht ausdrücklich widerspricht.

1.3. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende
Sprache ist ausschließlich Deutsch. Übersetzungen dieser
AGB in andere Sprachen dienen lediglich zu Ihrer
Informa�on. Bei etwaigen Unterschieden zwischen den
Sprachfassungen hat der deutsche Text Vorrang.

2. Zustandekommen des Vertrags

2.1. Der Vertrag über die Veranstaltung kommt zwischen Ihnen
und der Betreiberin zustande, sobald eine Einigung über
die Durchführung der Veranstaltung in Tex�orm getroffen
wurde und ein Versand der Rechnung durch die Betreiberin
erfolgt ist.

2.2. Eine Einigung hat insbesondere über folgende Punkte zu
erfolgen:

2.2.1. Datum und Anlass der Veranstaltung,
2.2.2. Dauer der Veranstaltung,
2.2.3. voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer,
2.2.4. überlassene Räumlichkeiten,
2.2.5. Höhe der zu entrichtenden Vergütung,
2.2.6. Catering,
2.2.7. Servicepersonal,
2.2.8. erforderliche Technik,
2.2.9. Dekora�on,
2.2.10. Aufräumarbeiten und Reinigung.

3. Zahlungsbedingungen

3.1. Die Zahlungsfrist nach Erhalt der Rechnung beträgt 30
Tage.

3.2. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.

3.3. Wir behalten uns das Recht vor, An- oder Vorauszahlungen
zu verlangen, sofern dies im Vorfeld in Tex�orm vereinbart
wurde. Wenn Sie Ihren Sitz im Ausland haben, ist eine
vollständige Vorauszahlung mit Eingang bis spätestens 15
Werktage vor Beginn der Veranstaltung zwingend.

4. Vorbereitung der Veranstaltung

4.1. Termine für die Anlieferung und Abholung von
Ausstellungs- und sons�gen Gegenständen müssen im
Voraus mit der Betreiberin abges�mmt werden.

4.2. Die defini�ve Teilnehmerzahl ist spätestens fünf Werktage
vor dem Veranstaltungsbeginn mitzuteilen. Ist die effek�ve
Personenzahl geringer, gilt die als defini�v mitgeteilte Zahl
als Grundlage für die Berechnung der Vergütung. Ist die

effek�ve Personenzahl höher, wird Ihnen diese in
Rechnung gestellt.

4.3. Um Beschädigungen zu vermeiden, ist das Aufstellen und
Anbringen von Gegenständen vor der Veranstaltung mit
der Betreiberin abzus�mmen.

5. Durchführung der Veranstaltung

5.1. Sie haben für einen ordnungsgemäßen Ablauf der
Veranstaltung Sorge zu tragen.

5.2. Sofern keine abweichende Vereinbarung in Tex�orm
getroffen wurde, haben Sie alle Speisen und Getränke von
uns bzw. unserem Catering zu beziehen.

5.3. Sofern die Betreiberin eine Ermäßigung für Teilnehmende
gewährt hat, haben Sie die Berech�gung zur
Inanspruchnahme der Ermäßigung bei
Veranstaltungsbeginn nachzuweisen. Können Sie keinen
Nachweis für die Berech�gung erbringen, wird für die
betroffenen Teilnehmenden der Preis ohne Ermäßigung in
Rechnung gestellt.

5.4. Sofern die Betreiberin mit Ihnen eine Mindestkonsuma�on
vereinbart hat, werden in diese sämtliche Getränke und
Speisen, die während der Veranstaltung konsumiert
werden, eingerechnet. Sollte der Betrag der
Mindestkonsuma�on nicht erreicht werden, so wird Ihnen
der Differenzbetrag in Rechnung gestellt.

5.5. Das Rauchen ist im gesamten Gebäude strengstens
untersagt. Außerhalb des Gebäudes darf nur rund um die
bereitgestellten Aschenbecher geraucht werden.

5.6. Kosten infolge außerordentlicher Verschmutzungen,
notwendiger Spezialreinigungen und übermäßigen
Müllanfalls werden Ihnen zusätzlich in Rechnung gestellt.

5.7. Sie verpflichten sich, die geltenden
Brandschutzvorschri�en einzuhalten, insbesondere das
Freihalten von Fluchtwegen und haben dafür Sorge zu
tragen, dass sämtliche eingebrachten Materialien den
geltenden Brandschutzvorschri�en entsprechen. Der
Gebrauch von Wunderkerzen und anderen leicht
entzündbaren Gegenständen ist strengstens untersagt. Die
Nutzung von Nebelmaschinen darf nur in Absprache mit
der Betreiberin erfolgen. Im Falle des selbst verschuldeten
Auslösens des Feueralarms haben Sie die dafür anfallenden
Kosten zu übernehmen. Sie sind dafür verantwortlich, dass
nicht mehr Personen Einlass gewährt wird, als der
Betreiberin vorab mitgeteilt wurde. Mitgebrachtes
Dekora�onsmaterial hat den brandschutzrechtlichen
Anforderungen zu entsprechen; die Betreiberin ist
berech�gt, einen entsprechenden Nachweis zu verlangen.
Erfolgt kein solcher Nachweis, ist die Betreiberin
berech�gt, bereits eingebrachtes Material auf Ihre Kosten
zu en�ernen.

5.8. Mitgebrachte Ausstellungs- oder sons�ge Gegenstände
sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich zu
en�ernen. Sollten Sie dieser Verpflichtung nicht
nachkommen, sind wir berech�gt, die entsprechende
En�ernung und Lagerung zu Ihren Kosten vorzunehmen
und für den Zeitraum der Nutzungsbeeinträch�gung eine
angemessene Entschädigung zu verlangen.
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5.9. Ausstellungs- und Dekora�onsgegenstände der Betreiberin
gehören zu den Räumlichkeiten und können nicht
verändert oder entfernt werden.

6. Stornierung

6.1. Können Sie die Veranstaltung nicht durchführen, behalten
wir uns das Recht auf Zahlung der vereinbarten Vergütung
und/oder der Mindestkonsuma�on wie folgt vor:

6.1.1. Absage bis 31 Tage vor der Veranstaltung: 0%
6.1.2. Absage von 30 bis 15 Tagen vor der Veranstaltung:

50%
6.1.3. Absagbe von 14 bis 7 Tagen vor der Veranstaltung:

75%
6.1.4. Absage von 6 bis 0 Tage vor der Veranstaltung:

100%

6.2. Die Betreiberin behält sich vor, die
Stornierungsbedingungen je nach Art und Größe der
Veranstaltung individuell anzupassen. Solche Anpassungen
werden in der Auftragsbestä�gung festgehalten.

6.3. Die Betreiberin kann von diesem Veranstaltungsvertrag bis
spätestens 4 Wochen vor dem vereinbarten
Veranstaltungsbeginn zurücktreten, wenn die
Räumlichkeiten dringend für eigene Zwecke benö�gt
werden oder andere unerwartete Faktoren eintreten, die
bei Vertragsabschluss nicht absehbar waren. Ihnen stehen
in diesem Fall keine Schadensersatzansprüche zu.

7. Besuch der Ausstellung

7.1. Sie sind verantwortlich dafür, dass sich sämtliche
Teilnehmer der Veranstaltung während des Besuchs der
Ausstellung angemessen verhalten und insbesondere die
Vorgaben dieser Ziffer 7. einhalten.

7.2. Den Anweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Museums ist Folge zu leisten. Sie dienen Ihrer
Sicherheit sowie dem Schutz unserer Exponate. Bei
Nichtbefolgung kann der weitere Aufenthalt im Museum
untersagt werden. Die für betroffene
Veranstaltungsteilnehmer entrichtete oder noch zu
entrichtende Vergütung wird in solchen Fällen nicht
zurückersta�et. Die Ausstellung wird aus
Sicherheitsgründen videoüberwacht.

7.3. Im Eingangsbereich des Museums sowie in den
Ausstellungsräumen des Museums ist es nicht erlaubt zu
essen und zu trinken.

7.4. Tiere dürfen nicht in das Museumsgebäude mitgenommen
werden. Hiervon ausgenommen sind Blindenführ- und
Hilfshunde. Bi�e nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf,
sollte ein Veranstaltungsteilnehmer mit einem
Blindenführ- oder Hilfshund das WOW Museum besuchen
wollen.

7.5. Kinder bis einschließlich 12 Jahre müssen von mindestens
einer erwachsenen Person begleitet werden und
unterstehen der Verantwortung der Eltern oder der
erwachsenen Begleitperson(en).

7.6. In unmi�elbarer Nähe der Ausstellungsstücke und der
Bildschirme darf nicht mit Gegenständen han�ert werden,
die geeignet sind, Beschädigungen an den
Ausstellungsobjekten herbei zu führen. Die
Ausstellungsstücke und die Bildschirme sind mit Respekt
und Vorsicht zu behandeln. Sie ha�en für alle durch

Veranstaltungsteilnehmer entstandenen Schäden.

7.7. Die Veranstaltungsteilnehmer sind verpflichtet, alles zu
unterlassen, was den guten Si�en sowie der
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung
zuwiderläu�. Der Gebrauch von Musikinstrumenten oder
Abspielgeräten ist in den Ausstellungsräumen nicht
gesta�et. Mobiltelefone sind in den Ausstellungsräumen
auf „lautlos“ zu stellen. Weiter wird aus Rücksichtnahme
auf andere Museumsbesuchende darum gebeten,
lautstarkes Telefonieren im Museumsbereich zu
unterlassen.

7.8. Das Betreten der Ausstellungsräume mit sperrigen
Gegenständen aller Art, wie zum Beispiel Regenschirmen,
Rucksäcken, Kinderwagen, Rückentragen für Kinder,
Kinderspielzeug, Wanderstöcken oder Taschen größer als
DIN A4 (ca. 20x30 cm) sowie mit nassen
Bekleidungsstücken ist grundsätzlich nicht gesta�et. Für
die Aufbewahrung der vorgenannten Gegenstände sowie
Mäntel, Jacken etc. stehen Schließfächer zur Verfügung.
Für die Garderobe und den Inhalt der Schließfächer wird
keine Ha�ung übernommen. Die Betreiberin ha�et auch
nicht für abgestellte Gegenstände wie Kinderwägen,
Gehstöcke und dergleichen.

7.9. Die Betreiberin übernimmt keine Ha�ung für in den
Museumsräumen zurückgelassene, vergessene oder
verlorene Gegenstände. Wir bitten darum, in den
Museumsräumen gefundene Gegenstände an der
Museumskasse abzugeben. Fundgegenstände werden drei
Monate au�ewahrt und anschliessend entsorgt.

7.10. Im Eingangsbereich des Museums und in den
Ausstellungsräumen ist das Fotografieren und Filmen für
private Zwecke und Nutzung in Social Media gestattet.
Beim Fotografieren und Filmen sind Persönlichkeitsrechte
der anwesenden Besucherinnen und Besucher sowie der
anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
beachten. Die Verwendung von Lampen, Sta�ven, großen
Kameraobjek�ven, Drohnen oder ähnlichen Hilfsmi�eln ist
nicht gesta�et. Die Besucherinnen und Besucher sind
selbst für die Beachtung und Wahrung von Persönlichkeits-
und Urheberrechten verantwortlich.

7.11. Das Fotografieren und Filmen für kommerzielle und
wissenscha�liche Zwecke sowie im Rahmen der aktuellen
Berichtersta�ung (Presse) ist nur mit schri�licher
Zus�mmung des Museums erlaubt.

7.12. Sofern die Betreiberin Ihnen bzw. den Teilnehmern der
Veranstaltung einen personalisierten QR-Code zur
Verfügung stellt, der eine Speicherung von Fotografien auf
einer persönlichen Internetseite (URL) ermöglicht, erfolgt
dessen Verwendung auf eigenes Risiko. Die Betreiberin
übernimmt insbesondere keine Haftung dafür, dass der
QR-Code abhanden kommt und Dri�e dadurch die
angefer�gten Fotografien einsehen und nutzen können.

7.13. Bei manchen Personen kann es infolge bes�mmter
Lich�requenzen, Formen und Muster zu epilep�schen
Anfällen kommen. Sollten während des Besuchs Symptome
wie Sehstörungen, Augen- und Muskelzucken,
Bewusstseinsstörungen, Orien�erungsverlust und/oder
unfreiwillige Bewegungen und Krämpfe au�reten, ist die
Ausstellung zu verlassen und umgehend das
Aufsichtspersonal zu kontak�eren.
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8. Ha�ung

8.1. Wir ha�en für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner
ha�en wir für die fahrlässige Verletzung von Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren
Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. Im
letztgenannten Fall ha�en wir jedoch nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Gleiches gilt
für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

8.2. Die vorstehenden Ha�ungsausschlüsse gelten nicht bei
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Ha�ung
nach dem Produktha�ungsgesetz bleibt unberührt.

9. Datenschutz

9.1. Soweit wir im Rahmen unserer Tä�gkeit
personenbezogene Daten verarbeiten, geschieht dies
ausschließlich im Einklang mit den datenschutzrechtlichen
Vorschri�en, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

9.2. Weitergehende Informa�onen zum Datenschutz können
Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.

10. Versicherung

10.1. Sie sind verpflichtet, auf eigene Kosten eine
Betriebsha�pflichtversicherung einschließlich
Mietsachschadenversicherung bei einer renommierten
europäischen Versicherungsgesellscha� zu unterhalten,
die sowohl etwaige Beschädigungen unserer
Räumlichkeiten und unseres Inventars (inkl. Exponate)
durch Veranstaltungsteilnehmer als auch eine etwaige
Betriebsunterbrechung abdeckt.

11. Höhere Gewalt

Ist die von der Betreiberin vertraglich zu erbringende
Leistung durch höhere Gewalt oder andere von der
Betreiberin nicht zu vertretende Umstände – insbesondere
Naturkatasptrophen, Streik, Aussperrung, Epidemien und
behördliche Anordnungen – ganz oder teilweise wesentlich
erschwert oder unmöglich, kann die Betreiberin die
Erbringung der vereinbarten Leistungen um die Dauer der
Beeinträch�gung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit
hinausschieben oder von dem mit Ihnen geschlossenen
Vertrag zurücktreten. Ihnen ist ein solcher Rücktritt erst
dann möglich, wenn die Verzögerung bereits länger als
zwei Wochen andauert.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

12.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

12.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei�gkeiten ist der
Sitz unseres Unternehmens in München.

13. Schlussbestimmungen

13.1. Sollten einzelne Bes�mmungen dieser AGB unwirksam
sein, so wird hierduch der Vertrag im Übrigen nicht
berührt. Die Vertragspartner werden an Stelle der
unwirksamen Bes�mmung eine Regelung vereinbaren, die
dem ursprünglich angestrebten Zweck möglichst nahe
kommt.

13.2. Der Abschluss sowie Änderungen und Ergänzungen dieser
AGB einschließlich dieser Tex�ormklausel bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Tex�orm, sofern das Gesetz keine
strengere Form vorschreibt.


